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KUNDSCHAFTSAUFNAHMEN DER KANZLEI DER FREIEN AEMTER ZUM STREIT¬

FALL DES FELIX MEIER VON TAEGERIG

Diese Kundschaften seien auf Begehren von Lismer Felix Meier von
Tägerig aufgenommen worden:
Untervogt Bernhard Seiler von Tägerig bezeugt unter Eid , dass er
vorletztes Jahr mit andern Richtern und Lismer Meier wegen "einer

fertigung undt Brieff Zuelösen"  im Haus des [Tägriger ] Zwingherren,
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Schultheiss [Johann Georg ] Müller , in Mellingen gewesen sei.
Bei dieser Gelegenheit habe er , Seiler , gehört , wie der Zwingherr

;zum Lismer gesprochen , "er solle widerumb in seinem standt verbleiben;
wüsse aber nit , ob solches vor, oder nach der straff gewesen seye ; der lismer

seye aber nachgehents in dem Gricht [ in Mellingen ?] bey der fertigung ge-



Braucht wordenB Soweit die Aussage Seilers.

Martin Meier von Tägerig bezeugt unter Eid , dass er vor ungefähr
zwei Jahren zusammen mit andern aus dem Dorf bei Schultheiss und

Zwingherr Müller in Mellingen "brieff gelöst"  habe , "seye damalen vom

Undervogt wägen des Lismers handelt ein anzug besoheahen , undt do nach genomm-

nem abtrit widerumb Zuesamen kommen, habe er Zeügen gehört den Zwingherr re¬

den Zum lismer , er solle sein standt widerumb vertretten , wie vor disem . "

Wenn jemand - so habe Müller weiter bemerkt - dem Lismer diesen

Handel erneut Vorhalte , so solle ersterer nach Gebühr bestraft

werden . Nach diesem Gespräch sei der Lismer bei den Fertigungen

gebraucht worden.

Auch Hans Huber und Kaspar Huber , beide von Tägerig , hätten unter

Eid gleichlautende Aussagen gemacht.

Diese Kundschaftsaussagen seien "aus dem protoooll extrahiert"  und

mit der "Cantzley Subsignatur"  versehen worden.

1) Nach Meier/Tägerig 66 war Müller jedoch nur von Juni bis Dezember 1700
Zwingherr von Tägerig.

2) Tägerig war eine Gerichtsherrschaft von Mellingen.
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